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BeratenWohnen

Die Lebenshilfe im Landkreis Starnberg

Wo Zuversicht 
eine Zukunft hat
Wir beraten, fördern und betreuen Menschen mit
Behinderungen im Landkreis Starnberg, vom Lebens -
anfang bis zum Lebensende. Dafür haben wir in un-
seren gemeindenahen Einrichtungen den Alters -
gruppen entsprechende Angebote entwickelt, vom
Lernen über das Arbeiten bis hin zum Wohnen. Un-
sere Kinderkrippen und Kindergärten sind für Kinder
mit und ohne Behinderung da.

Unsere 220 Mitarbeiter betreuen rund 700 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in 17 Einrichtungen im
Landkreis Starnberg:

Interdisziplinäre Frühförderstellen
Beratungsfachdienst für Kindertageseinrichtungen
Heilpädagogische Kindergärten und Horte
Integrative Kinderkrippen und Kindergärten
Franziskus-Schule, Förderkindergarten und 
Tagesstätte
Wohnheime, Ambulant Unterstütztes Wohnen 
und Betreutes Einzelwohnen
Offene Hilfen
Elternberatung

Das Miteinanderleben von Menschen mit und ohne
Behinderung und die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben stehen bei uns im Mittelpunkt. Dafür entwi-
ckeln wir im Landkreis zukunftsweisende Konzepte. 

Ambulant Unterstütztes
Wohnen und Betreutes
Einzelwohnen 
Für Erwachsene, die auch mit ihrer Behin-
derung ein eigenständiges Leben führen
können und wollen.

Das Ambulant Unterstützte Wohnen und das Be-
treute Einzelwohnen ermöglichen Menschen mit Be-
hinderungen ein selbstbestimmtes und eigenverant  -
wortliches Leben zu führen, unabhängig von der Art
und Schwe re der Behinderung.

Nicht alle Menschen mit geistiger oder seelischer Be-
hinderung benötigen täglich eine umfassende Be-
treuung. Sie sind sehr selbstständig, finden sich in
vielen Alltagsbereichen gut zurecht und können
deshalb in ihrer eigenen Wohnung leben. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ambulant Unter-
stützten Wohnen und dem Betreuten Einzelwohnen
helfen, unterstützen und beraten diese durch regel-
mäßige Besuche. 



Hilfe beim 
selbstständigen Wohnen
Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen und
-rechten des Menschen und bedeutet nicht nur
Wohlfühlen, Unterkunft und Gestal tungsfrei heit,
sondern auch Privatheit und Eigenständigkeit sowie
die Möglichkeit des Rück zugs und der Fle xi bilität.
Das Zuhause vermittelt mehr als jeder andere Lebens -
bereich Konti nui tät, Sicherheit und Vertrautheit.

Wir bieten Menschen mit geistiger Behinderung
eine ambulant unterstützte Betreuung und Men-
schen mit seelischer Behinderung betreutes Einzel-
wohnen an. Das bedeutet, dass unsere Mitarbeite-
 rin nen und Mitarbeiter zwei- bis dreimal in der
Woche der jeweiligen Person bei der Bewältigung
ihres Alltags Beratung und Unterstützung bieten.

Jeder Mensch ist 
einzigartig
Das Ambulant Unterstützte Wohnen ist ein
Angebot für Menschen mit geistiger Behinderung
und leichten Körper- und Sinnesbehinderungen. 

Das Betreute Einzelwohnen richtet sich an
Menschen mit seelischer Behinderung.

Die Angebote können genutzt werden von Men-
schen, die 

 aus einer vollstationären Einrichtung in eine eige- 
   ne Wohnung ziehen möchten
 bereits alleine leben, aber auf Hilfe angewiesen

   sind 
 volljährig sind und den Wunsch haben, alleine zu
   wohnen

Wir helfen auch gerne bei der Suche nach einer ge-
eigneten, behindertengerechten Wohnung und un-
terstützen bei den Vertrags formalitäten.

Aktive Hilfe 
in allen Lebenslagen
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter assistieren
den Menschen mit Behinderung durch eine indivi-
duelle und regelmäßige Unterstützung in allen Be-
reichen des Alltags.

Sie begleiten dabei die Klienten
 bei der Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten,
   die den Alltag bewältigbar machen
 beim Aufbau sozialer Kontakte sowie der aktiven
   und sinnvollen Freizeitgestaltung
 bei der Unterstützung im beruflichen Bereich und
   der Kooperation mit dem Arbeitgeber
 sie leisten Hilfe bei allgemeinen organisatorischen
   Fragen
 bei Finanz– und Behördengängen 
 bieten Unterstützung im sozialen, gesundheitlichen

   und emotionalen Bereich 
 kooperieren mit den gesetzlichen Betreuern 
 und sie unterstützen in Konflikt- und Krisensitua-
   tionen

Aufnahme
Im Aufnahmeverfahren wird mit der Leitung und
den Mitarbeitern genau abgeklärt, ob die Voraus-
setzungen für die Betreuung gegeben sind und wie
sich der konkrete Hilfebedarf des Einzelnen gestaltet. 

Für das Ambulant Unterstützte Wohnen und das Be-
treute Einzelwohnen können die Leistungen im Rah-
men der Eingliederungshilfe nach § 53 ff. SGB XII
beziehungsweise Teilhabeleistungen nach § 55 SGB
IX über den zuständigen Sozialhilfeträger oder
durch den Menschen mit Behinderung ganz oder
teilweise finanziert werden. 

Darüber hinaus können auch im Einzelfall Leistun-
gen anderer Rehabilitationsträger (z. B. Pflegeversi-
cherung, Rentenversicherungsträger) in Anspruch
genommen werden. Antragsteller ist stets der
Mensch mit Behinderung selbst. 


